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§ia
Zustellungen

(1) Klagen, Ladungen, Einigungen, Schiedssprüche, Be
schlüsse und andere wichtige Schriftstücke sind vom Schieds
gericht durch eingeschriebenen Brief an die von den Verfah
rensparteien angegebenen Adressen zuzustellen1 1. Das Schieds
gericht kann eine andere Art der Zustellung festlegen.

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Ver
handlungstermin soll ein Zeitraum von einem Monat^Jiegen. 
Im Einvernehmen' mit den Verfahrensparteien kann das 
Schiedsgericht diese Frist abkürzen.

§11
' Einleitung des Verfahrens

(1) Das Verfahren wird durch eine Klage eingeleitet. Die 
Klage ist schriftlich beim Schiedsgericht einzureichen. Es 
treten die gleichen Wirkungen ein, wie im Falle ihrer Ein
reichung bei einem Gericht.

(2) Soll mit der Einleitung des Verfahrens vor einem nicht 
ständigen Schiedsgericht eine Frist gewahrt werden, hat 
der Kläger innerhalb dieser Frist alles durch ihn Erforder
liche zur Bildung des Schiedsgerichts zu unternehmen, ins
besondere einen Schiedsrichter zu benennen oder seine 
Benennung bei der dafür vorgesehenen Stelle zu beantragen 
und dem Schiedsrichter oder der benennenden Stelle sowie 
dem Verklagten schriftlich die Gründe für die Zuständigkeit 
des Schiedsgerichts und die zu entscheidenden Fragen mit
zuteilen. Diese Mitteilung ist innerhalb von 2 Wochen nach 
Bildung des Schiedsgerichts durch eine ordnungsgemäße 
Klageschrift zu ergänzen.

(3) Wird die Klageschrift gemäß Abs. 1 oder die Mitteilung 
gemäß Abs. 2 auf dem Postweg übersandt, ist das Datum im 
Stempel des Aufgabepostamtes für den Zeitpunkt der Klage
erhebung maßgebend.

(4) Mit der Zustellung der Klage ist der Verklagte aufzu- 
fordern, innerhalb einer Frist von einem Monat zur Klage 
schriftlich Stellung zu nehmen.

§12

Inhalt der Klage
(1) Die Klageschrift hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung und Anschrift der Verfahrensparteien,
2. den Antrag (Klageanspruch),
3. die Unterschrift des Klägers.

(2) Die Klageschrift soll außerdem enthalten:

1. die Begründung der Zuständigkeit des Schiedsgerichts,
2. die Darlegung der Tatsachen und Rechtsgrundlagen, auf 

die der Kläger den Anspruch stützt,
3. die Angabe von Beweismitteln,
4. den Streitwert,
5. den Nachweis der Zahlung der Schiedsgeriditsgebühren,
6. die Benennung des Schiedsrichters.

§13
Widerklage

Der Verklagte kann bis zum Beginn der mündlichen Ver
handlung Widerklage erheben. Für sie gelten die gleichen 
Voraussetzungen wie für die Klage.

§14
Rücknahme der Klage

(1) Der Kläger kann die Klage jederzeit zurücknehmen.
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, wennjder Kläger 

Mängel der Klageschrift gemäß § 12 Abs. 1 nicht innerhalb

einer Frist von 2 Monaten nach Aufforderung durch das 
Schiedsgericht beseitigt.

(3) Die Rücknahme der Klage berührt nicht den Fortbe
stand einer vorher erhobenen Widerklage.

§15

Rechtliches Gehör

Das Schiedsgericht hat den Verfahrensparteien Gelegenheit 
zu geben, zum gegenseitigen Vorbringen, zum Beweisergeh 
nis und zur Beilegung des Rechtsstreits Stellung zu nehmen.

§16
Anwesenheit am Verfahren nicht Beteiligter

Das Schiedsgericht kann in Übereinstimmung mit den Ver
fahrensparteien die Anwesenheit am Verfahren nicht Betei
ligter an der mündlichen Verhandlung gestatten.

§17
Beweiserhebung

Die Verfahrensparteien haben die Tatsachen zu beweisen, 
auf die sie ihre - Ansprüche oder Eimyände stützen. Das 
Schiedsgericht kann von den Verfahrensparteien die Vor
lage weiterer Beweise fordern. Es kann die Erstattung von 
Sachverständigengutachten oder die Vernehmung von Zeu
gen anordnen. Die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
über Beweismittel und Beweisaufnahme sind entsprechend 
anzuwenden.

§18
Beendigung des Verfahrens

Das Verfahren wird durch Schiedsspruch, Einigung oder 
Beschluß über die Einstellung des Verfahrens beendet.

§19
Einigung

(1) Das Schiedsgericht soll im Verfahren darauf hinwir
ken, daß die Verfahrensparteien den Rechtsstreit durch eine 
Einigung beilegen. Die zu Protokoll des Schiedsgerichts er
klärte Einigung ist von den Verfahrensparteien zu unter
schreiben und durch die Unterschrift der Schiedsrichter zu 
bestätigen.

(2) Die Verfahrensparteien haben das Recht, die Einigung 
innerhalb eines Monats nach Protokollierung zu widerrufen. 
Sie können auf den Widerruf verzichten.

(3) Im Falle des Widerrufs kann jede Verfahrenspartei 
verlangen, daß das Verfahren fortgesetzt wird.

§20
Erlaß des Schiedsspruchs

(1) Das Schiedsgericht beendet das Verfahren durch Schieds
spruch, wenn es zu der Überzeugung gelangt ist, daß alle 
für die Entscheidung der Sache erheblichen Tatsachen ge
klärt sind. Ein Schiedsspruch kann auch auf Grund einer 
Einigung ergehen (Schiedsspruch zu vereinbarten Bedin
gungen).

(2) Der Schiedsspruch wird in geschlossener Beratung des 
Schiedsgerichts mit Stimmenmehrheit getroffen.

§21
Inhalt des Schiedsspruchs

(1) Йёг Schiedsspruch hat zu enthalten:
1. Bezeichnung des Schiedsgerichts, das die Entscheidung 

getroffen hat,
2. Ort und Datum der Entscheidung,
3. Bezeichnung der Verfahrensparteien,
4. Entscheidung über den Klageantrag sowie über Gebühren 

und Auslagen des Schiedsgerichts,


